
Hitzewarnung

Hitzewarnung - Definition
• Gemäss Webseite von MeteoSchweiz, Stufe 3 und +

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home.html?tab=alarm

Ausnahmen in den folgenden Fällen:
• Hallen
• Überdachte Spielfelder
• Nationalligaspiele 

Wenn beide Vereine beschliessen zu spielen:
• Der SIHV genehmigt die Durchführung des Spiels
• Der SIHV übernimmt keine Verantwortung für Vorfälle wegen der Hitzewelle
• Auf Wunsch von mindestens einer der beiden Mannschaften wird zur Hälfte jedes 

Drittels eine dreiminütige Pause gewährt, unabhängig von der Spielsituation.

https://www.meteoschweiz.admin.ch/home.html?tab=alarm


Hitzewarnung

Wenn sich einer der Vereine weigert zu spielen:
• Der SIHV genehmigt die Durchführung des Spiels nicht
• Das Spiel wird nach den von der Technischen Abteilung festgelegten Bedingungen 

wiederholt
• In diesem Fall der Spielverlegung werden keine Kosten erhoben.

Mitteilungen
Jede Entscheidung, ein Spiel zu bestreiten oder abzusagen, muss spätestens 24 Stunden vor 
der angesetzten Spielzeit bestätigt werden.

Diese muss der Technischen Abteilung unter folgender Adresse mitgeteilt werden: 
technique@fsih.ch
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